
Amtliche Bekanntmachung der Stadt Kaarst 

 

Gemäß § 58 c des Gesetzes über die Rechtsstellung der Soldaten (Soldatengesetz - SG) 
übermitteln die Meldebehörden zum Zweck der Übersendung von Informationsmaterial dem 
Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr jährlich bis zum 31. März folgen-
de Daten zu Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im nächsten Jahr volljährig 
werden: 

1. Familienname, 

2. Vornamen, 

3. gegenwärtige Anschrift. 

 

Die Datenübermittlung unterbleibt, wenn die Betroffenen ihr nach § 36 Absatz 2 des Bun-
desmeldegesetzes widersprochen haben. 

 

Das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr darf die Daten nur dazu ver-
wenden, Informationsmaterial über Tätigkeiten in den Streitkräften zu versenden. 

 

Das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr hat die Daten zu löschen, 
wenn die Betroffenen dies verlangen, spätestens jedoch nach Ablauf eines Jahres nach der 
erstmaligen Speicherung der Daten beim Bundesamt für das Personalmanagement der 
Bundeswehr. 

 

Gemäß § 50 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes darf die Meldebehörde Parteien, Wähler-
gruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und 
Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder Abstim-
mung vorangehenden Monaten Auskunft aus dem Melderegister über Vor- und Familienna-
men, Doktorgrad und Anschriften von Wahlberechtigten erteilen, soweit für deren Zusam-
mensetzung das Lebensalter bestimmend ist. Die Betroffenen haben das Recht, der Weiter-
gabe ihrer Daten zu widersprechen. Der Widerspruch kann sich nur auf die Auskunft an alle 
Parteien, Wählergruppen und andere Träger von Wahlvorschlägen beziehen. Nur einzelne 
Parteien von der Datenweitergabe auszuschließen, läßt das Gesetz nicht zu. 

Nach § 8 Abs. 1 des Meldegesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen dürfen nach Maßga-
be des § 50 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes Auskünfte an Antragsteller, Parteien, Wähler-
gruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen, auch Einzelbewerbern, im Zusammen-
hang mit Volksbegehren und Volksentscheiden sowie Bürgerentscheiden erteilt werden. 
Die Betroffenen haben das Recht, der Weitergabe ihrer Daten zu widersprechen. 

Gemäß § 50 Abs. 2 des Bundesmeldegesetzes darf die Meldebehörde Mandatsträgern, 
Presse oder Rundfunk eine Melderegisterauskunft über Alters- und Ehejubiläen von Einwoh-
nern erteilen. Die Auskunft umfaßt Vor- und Familiennamen, Doktorgrad und Anschrift des 
Betroffenen sowie Tag und Art des Jubiläums. Altersjubilare sind die Personen, die mindes-
tens den 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburtstag und ab dem 100. Geburtstag jeden 
folgenden Geburtstag begehen; Ehejubilare sind die Personen, die die goldene Hochzeit 
(50.) oder jedes folgende Ehejubiläum (diamantene, eiserne oder Gnadenhochzeit) begehen. 
Die Betroffenen haben das Recht, der Weitergabe ihrer Daten zu widersprechen. 



Gemäß § 50 Abs. 3 des Bundesmeldegesetzes darf die Meldebehörde an Adressbuchverla-
ge (Adressverzeichnisse in Buchform) Auskünfte über Vor- und Familiennamen, Doktorgrade 
und Anschriften sämtlicher Einwohner, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, erteilen. 
Die Betroffenen haben das Recht, der Weitergabe ihrer Daten zu widersprechen. 

Widerspruch gegen die Datenübermittlung an öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften 
(§ 42 Abs. 1 bis 3 Bundesmeldegesetz). Haben Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Religi-
onsgesellschaft Familienangehörige, die nicht derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaft angehören, darf die Meldebehörde gemäß § 42 Abs. 2 BMG von die-
sen Familienangehörigen Daten übermitteln. Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht 
übermittelt. Der Widerspruch gegen die Datenübermittlung verhindert aber nicht die Über-
mittlung von Daten für Zwecke des Steuererhebungsrechts an die jeweilige öffentlich-
rechtliche Religionsgesellschaft. 

Das Widerspruchsrecht bezgl. der Datenweitergabe nach § 50 Abs. 1 in Verbindung mit § 8 
Abs.1 des Meldegesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen steht den Betroffenen ab der 
Vollendung des 16. Lebensjahres zu; sie bedürfen hierzu nicht der Einwilligung oder Ge-
nehmigung des Personensorgeberechtigten. 

Der Widerspruch bzw. die Einwilligung kann schriftlich oder zur Niederschrift bei der Bürger-
meisterin der Stadt Kaarst, -Bürgerbüro-, Zimmer 1 - 7, Am Neumarkt 2, 41564 Kaarst, ein-
gelegt bzw. abgegeben werden. 

Kaarst, den 04.10.2017  

 
Die Bürgermeisterin 
gez. Dr. Ulrike Nienhaus 
 


